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 Veröffentlicht am 21.05.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §281 Abs1;

UStG 1972 §1 Abs1 Z1;

UStG 1972 §6 Z8 litf;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1991, 117;

Rechtssatz

Ausf, weshalb die Frage, ob Schadenersatzleistungen, die von Banken aufgrund von Garantien für insolvent gewordene

Leasingnehmer geleistet werden, umsatzsteuerp>ichtig sind, keine gleiche oder ähnliche Rechtsfrage darstellt zum

Problem der Beurteilung der Umsatzsteuerp>icht vertraglich vereinbarter pauschalierter Schadenersatzleistungen, die

ein Vertragspartner (hier der Leasingnehmer) unmittelbar an den anderen (hier den Leasinggeber)zu entrichten hat.
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